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1.: Staa~sgesetze 

II. Kirchengesetze 

. . Kirchengesetz . 
über die Einführung von Band 1 der Agende für evangelisch-lutherische Kirche·n 
und Gemeinden für den· Bereich der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 

Vom 17. Februar 1956 

Kirchenleitung und Synode. haben gemäß Artikel 99 
der Kirchenverfassung mit Zustimmung de.s Geistlichen 
Ministeriums als Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Die von der Vereinigten Ev:angelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands beschlossene Agende für evangelisch
luth~rische Kirchen und Gemeinden Band l „Der Haupt
gottesdienst mit Predigt und heilige~ Abendmahl und die 
sonstigen Predigt- und Abendmahlsgottesdienste" wird 

._mit dem 1. April 1956 in der evangelisch-lutherischen 
Kirch.e in Lübeck eingeführt. . 

(2) Der Zeitpunkt, zu dem die Agende von 1928 als 
landeskirchliche Ordnung außer Kraft tritt, wird durch 
Kirchengesetz bestimmt. · 

§ 2 
Durchführungsbestimmungen erläßt, sow~it erforder

·uch, die Kirchenleitung. 

Das'.vorstehende von der Synode am 15 .. Februar 1956 
und von· der Kirchenleitung am· 17. Februar 1956 beschlos
sene Kirchengesetz wirq. verkünd.et. 

Lübeck; den 15. März 1956 

Die Kirchenleitung 
B. Meyer 

· Senior 

Kirchengesetz 
über die Rechtsverhältnisse der Gemeindehelfer 

Vom 17. Februar 195f:$ 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel 99. 
der Kirchenverfassung als Kirchengesetz beschlossen: 
- § 1. 

Dieses Gesetz regelt ~i.e Rechtsverhältnisse der Dia-
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kone, Gemeindehelfer und Gemeindehelferinnen, Pfci.rr-· 
helfer und Pfarrhelferinnen. Sie werden im folgenden kurz 
als Gemeindehelfer bezeichnet. 



1. Aufgaben und Vorbildung 
' § 2 

Das Amt des Gemeindehelfers ist ein geistlich.es· Amt. 
Er hat die Aufgabe, den Pastor in ·der Gemeindearbeit zu 
unterstützen. 

§ 3 
Die Kirche erwartet von dem Gemeindehelfer· die klare 

Gründung auf die Heilige Schrift Alten und Neuen Testa
ments und die Bindung an die Lutherischen Bekenntnis-· 
sch.riften. 

§ 4 
(1) Das Amt des_ Gemeindehelfers umfaßt 

a) die Sammlung und Unterweisung der Jugend in 
der Gemeinde; · 

b) die Mitwirkung im Vorkonfirmanden- und Kon
firmandenunterricht sowie im Kindergottes-
dienst; · 

c) die Mitarbeit in den Gemeindekreisen; 
d) die Hilfe im seelsorgerlichen Dienst an den Ge

meindegliedern durch Hausbesuche und nach
gehende Fürsorge; 

e) die_ Mitarbeit in der Gemeindeverwaltung. 
(2) Die Dienstobliegenheiten des Gemeindehelfers im 

einzelnen sind durch den Kirchenvorstand in ei:J;1er Dienst
ord:r;mng zu regelµ. Bei der Zuweisung seines Arbeitsbe
reich.es ist· auf das Lebensalter des Gemeindehelfers ge-
bührend Rücksicht zu nehmen. · 

§ 5 
Die Kirchenleitung kann im Ausnahmefalle Diakonen 

die Befugnis zur freien Wortverkündigung beilegen. 

§ 6 
· (1) Der Gemeindebelfer muß die für seinen Dienst er

forderliche Vorbildung_ und kirchliche Eignung haben. 
(2) Die Anstellung als Diakon setzt eine abgeschlos

sene Berufsausbildung in einer Diakonenanstalt, die An
stellung als Gemeindehelfer oder Gemeindehelferin eine 
solche in einem kirchlich anerkannten katechetischen Se
minar voraus. 

(3) Die . Kir&enle:ltung karin ausnahmsweise Bewer
bern, die· über die in Absatz 7 geforderte Vorbildung nicht 
verfügen, bei bewiesener Eignung die An,stellungsfähig

. keit als Pfarrhelfer oder Pfarrhelferin zuerkennen. 
(4) Vor der· Anstellung hat der Gemeindehelfer ein .· 

-amtsärztliGhes Zeugnis über seinen Gesundheitszustand 
vorzulegen. · 

II. Rechte und Pflichten 
§1 . 

(1) Die Einrichtung von Gemeindehe~ferstellen. bedarf 
der Zustimmung der KirchenleitU:ng. 

(2)' Der Gemeindehelfer ist hauptamtlicher- Vertrags-
angestellter der Kirchengemeinde. · 

(3) Er wird durch d.en Kirchenvorstand angeste~lt und 
entlassen. Die Anstellung und . Entlassung sowie „ der 

. Dienstvertrag und die Dienstordnung bedürfen der Ge
nehmigung durch die Kirchenleitung. 

(4) Nach einer Probezeit von 6 Monaten gelten für die 
Rechtsverhältnisse des Gemeindehelfers die Bestimmun
gen der Tarifordnung für Angestelite im öffentlichen. 
Dienst (TO A), soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas 
anderes ergibt. 

.(5) Das Dienstverhältnis endet, ohne daß es einer Kün
digung bedarf, mit dem Ablauf des Monats, in dem der 
Gemeindehelfer das 65. Lebensjahr vollendet.· . 

§ 8 
. (1) Der Gemeindehelfer ist verpflichtet, seine volle 
Arbeitskraft in den Dienst der ihm übertragenen Aufgaben 
zu stellen. 

(2) Von dem Gemeindehelfer wird erwartet, ~aß er sich 
über seirie unmittelbaren Amtspflichten hina11s am kirch
lichen Leben beteiligt und in seiner kirchlichen Haltung der 
Gemeinde ein Vorbild ist. . . . 

(3) Der Gemeindehelfer ist zur Amtsverschwiegenheit 
verpflichtet, insbesondere in Ansehung dessen, was ihm· 
bei Ausübung der Seelsorge anvertraut wird. 

(4) Ist der Gemeindehelfer _durch Krankheit verhi_n
dert, seinen Dienst zu versehen, so hat er dies dem K1~
chenvorstand unverzüglich anzuzeigen. Dauert di_e Erkran
kung länger als drei Tage, so ist ein ärztliches Zeugnis 
vorzulegen. Die Vertretung regelt der Kirchenvorstand. 
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(5) Auf Anordnung der Kirchenleitung ist der Ge
meindehelfer verpflichtet, neben seinen eigentlichen Amts
pflichten auch andere Aufgaben im landeskirchlichen 
Dienst zu übernehmen. Der Kirchenvorstand und der Ge
meindehelf~r sind vorher zu hören. 

(6) Der Gemeindehelfer kann nach Maßgabe der Kir~ 
chenverfassung in eine gleichwertige andere Stelle ver-
setzt werden. · 

(1) Die Ausübung ei11:er bezahlten Nebenbesd;läftigung 
bedarf der Genehmigung durch die Kirchenleitung. 

(8) Im übrigen finden auf das Dienstverhältnis die Be
stimmungen der Allgemeinen Tarifordnung (AT 0) und. 
der Allgemeinen Dienstordnung (ADO) sinngemäß· An
wendung. 

§ ~ 
(1) Der Gemeindehelfer erhält Grundvergüturig, Woh

nungsgeld und Kinderzuschläge nach der für ihn zustän
digen Vergütungsgruppe der TO A. 

(2) Als Vergütungsgruppe ist zustänqig 
a) für Diakone, die ihre Ausbildung in einer Dia

kon:enanstalt erhalten haben, 
die Vergütungsgruppe VI b, 

b) für Gemeindehelfer und Geme.indehelferinnen, 
die ihre Ausbildung in einem anerkannten kate
chetischen Seminar erhalten haben, 
die Vergütungsgruppe VII, 

c) für Pfarrhelfer und Pfarrhelferinnen, _denen die 
Anstellungsfähigkeit gemäß § 6 Absatz 3 zuer
kannt worden ist, 
die Vergütungsgruppe VIII. 

(3) Die Einweisung in die Vergütungsgruppen des Ab
satzes 2 erfolgt ein Jahr nach der Anstellung. Bis zu die-
sem Zeitpunkt erhalten ihre Nergütung ' 

a) Diakone nach der Vergütungsgruppe VJI, 
b) Gemeindehelfer und Gemeindehelferinnen nach · 

. der Vergütungsgruppe VIII, · 
c) Pfarrhelfer und Pfarrhelferinnen nach der Ver

gütungsgruppe IX. 
(4) Nach Vollendung_ des 35. Lebensjahres und nach 

einer kirdtli'chen Dienstzeit von 12 Jahren kanri die Kir
chenleitung auf Antrag des Kirchenvorstandes einweisen: 

a) Diakone in die Vergütungsgruppe V TO A, 
b) Gemeindehelfer in die Vergütungsgruppe VI b 

TOA, 
c) Pfarrhelfer in die Vergüt~ngsgruppe VII TO A. 

(5) W.ird der Gemeindehelfei" in einem vereinigten 
Amt beschäftigt, für das der Nachweis einer zusätzlichen 
Berufsausbildung gefqrdert wird, so erhält er für die Dauer 
einer solchen Beschäftigung eine Stellenzulage, deren 
Höhe durch die Kirchenleitung festgesetzt wird. 

(6) Nach Ablauf der Probezeit erhält d'er Gemeinde
helfer eine Dienstaufwandsentschädigung, deren Höhe 
durch die Kirchenleitung festgesetzt wird . 

(7) Hat der Gemeindehelfer im Zeitpunkt seiner An-. 
stellung das für die· Anfai;i.gsgrundvergütung festgesetzte 
Alter bereits überschritten, so gilt für die Berechnung sei
ner Grundvergütung die Bestimmung des § 5 Absatz 4 
TO A mit der.Maßgabe, daß 

a) die Zeit, die vor der Anstellung in einem kirch
lichen Dienst verbracht worden ist, voll anzu
rechnen ist; 

b) die Zeit, die außerhalb eines kfr.chlichen Dien
stes verbracht worden ist, insoweit angerechnet 
werden kann; als diese Zeit für den Dienst, für · 
den die Anstellung erfolgt, förderlich war. 

(8) Änderungen in den Vergütungssätzen der· TO A 
gelten .erst dann, ·wenn sie durch die Kircb,.enleitung in 
Kraft gesetzt sind. · . 

(9)- Gehaltskürzungen, die bei schwierige·r Finanzlage 
der Kirche den Pastoren und Kirchenbeamten auferlegt 
werden müssen, gelten auch für die Gemeiridehelf~r. 

§ 10 
Der Gemeindehelfer wird nach Maßgabe des Kirchen

gesetzes über die Zusatzversicherung der Ange~tellten der 
evangelisch-lutherische;n. Kirche in Lübeck. und ihrer Ge
meinden vom 12. November 1952 (Kirchliches Amtsblat~ 
1953 Seite 9) als Pflidltmitglied bei der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder versichert. Ist der Gemeinde-



helfer bei einer kirchlichen Versorgungskasse zum Zwec:k.e 
einer Zusatzv~rsorgung versichert, so kann er von der 
Pflichtmitgl!iedschaft. befreit werden. 

. § 11 
(1) Der Gemeindehelfer hat Anspruch auf einen jähr

lichen Erholungsurlaub. Mit Rück.sieht auf die besonderen 
Anforderungen seines Dienstes soll der Urlaub 25 Werk
tage betragen, sofern nicht in de:r TO A ein längerer Ur~
laub vorgesehen ist. Uber Urlaubsgesuche entscheidet der 
Kirchenvorstand, der auch die Vertretung regelt. Die Ko
sten_ der Vertretung trägt die Kirchengemeinde. 

(2) Dem Gemeindehelfer steht ein dienstfre.ier Tag in 
der Woche. zu. · 

(3) Dem Gemeindehelfer s·oll für seine berufliche Wei
terbildung und Vertiefung die Teilnahme an Rüstzeiten 
ermöglicht werden. Hierfür soll im Rahmen der dienst
lichen Möglichkeiten jährlich ein Zeitraum biS zu· einer 
Woche zur Ve-rfügui:J.g stehen, de·r nicht auf den Erholungs
urlaub angern~net wird. 

§ 12 -
(1) Der Gemeindehelfer wird nach Ablauf der Probe

zeit in einem Gottesdienst in ·sein Amt eingeführt. Dabei 
ist er auf treue und gewissenhafte Amtsführun·g nach dem 
Bekenntnis und den Ordnungen ·der Landeskirche zu ver
pflichten. 

(2) Der Gemeindehelfer unterstept der Dienstaufsicht 
des Kirchenvorstandes. Das allgemeine Dienstaufsichts
recht der ·Kird1enleitung bleibt unberührt. 

III. Sonderbestimmungen 
§ 13 

Bei langjähriger besonderer Bewährung können Ge
meindehelfer für den landeskirchlichen Dienst als Kir
chenbeamte berufen werden. 

§ 14 
(1) Wird ein Gemeindehelfer hauptamtlich im Reli

gionsunterricht an Berufs- und· Fachschulen verwendet, 

gelten für die Dauer einer solchen Verwendung folgende 
besondere Bestimmungen. 

(2) Er wird als Angestellter der Landeskirche durcQ. die 
· Kirchenleitung angestellt und entlassen. 

(3) Als Vergütung erhält er die Bezüge nach der Ver
gütungsgruppe VI b de·r TO A. Nach dreijähriger Tätigkeit 
kann .ihm die Kirchenleitung bei Bewährung eine Ver~ 
gütung nach der Ve·rgütm;1gsgruppe Vb zuweisen. 

(4) Der Urlaubsanspruch regelt skh nach den im Schul-
dienst gelte~den Bestimmungen. · 

§ 15 
Dieses Gesetz gilt nicht für pfarramtliche Hilfskräfte, 

die den im § 6 genannten Voraussetzungen· nicht entspre
chen oder die im Gemeindedienst nicht voll beschäftigt 
werden. Ihre Rechtsverhältnisse r·egeln sich nach den ·Be
stimmungen des ;Bürgerlichen Gesetzbuches. 

IY. Scblußbestimmung 
§ 16 . 

(1) Dieses Ki!f::hengesetz tritt mit d_em 1. April 1956 
in Kraft. 

(2) Die Anordnung des Kirchenrats vom 23. Februar· 
1939 (Kirchliches Amtsblatt Seite 119) tritt zu dem glekb.en 
Zeitpunkt außer Kraft. 

(3) Die erforderlichen Uberleitungsbestinu,nungen wer
. den durch die Kirchenleitung erlassen. 

Das vorstehende von der Synode am 15. Februar 1956 
und von der Kirchenleitung.am 17. Februar 1956 beschlos
sene Kirchengesetz wi~d hiermit verkündet. 

Lübeck, den 15. März 1956 
Die Kir:chenleitung 

B. Meyer 
Senior 

überleitungsbestimmung 
zum Kirchengesetz über die Rechtsverh~lt~isse der Gemeindehelfer 

Vorp. 17. Februar 1956 

Auf Grund von § 16 des Kirchengesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Gemeindehelfer vom 17. Februar 
1956 erläßt die Kirchenleitung folgende Uberleitungs
bestimmung: 
- Die Gemeindehelfer, die zum Zeitpunkt des Inkraft
tretens des Kirchengesetzes vom 17. ·Februar 1956 ange
stellt sind und in eine höhere Vergütungsgruppe der TO A 
eingewiesen sind, als dies den Bestimmungen des . Kir
chen~esetzes vom 17. Februar 1956 entspricht, verbleiben· 

in der Vergütungsgruppe der TO A, "in die sie· einge-
wiesen sind. . 

Die vorstehende. von der Kirchenleitung am 17. Fe
bruar 1956 beschlossene Uberle.itungsbestimmung wird 
hiermit veröffentlicht. 

Lübeck, den 15. März 1956 
Dfo Kirchenkanzlei 

Göbel 

Kirchengesetz 
betreff~nd die_ Err~chtung der Kreuz-Kirchengemeinde 

Vom 17. Februar 1956 · 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel 9 in 
Verbindung mit Artikel 99 der Kirchenverfassung als Kir
chengesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Von der Dom-St. Petri-Kirchengemeinde wird der 

bisherige dritte Pfarrbezirk abgetrennt und zu einer selb
ständigen Kirchengemeinde erhoben. 

(2). Die Grenze zwischen der Dom-St. Petri-Kir.chen
gemeinde und der neuen Kircheng~meinde wird durch eine 
gerade Linie bestimmt, die südlich des St. Jü~'genringes in 
westlicher Richtung bis zum St. Jürgenhafen verläuft. 

§ 2 
Die neue Kirchengemeinde erhält den Namen 

„Kreuz-Kirchengemetnde in Lübeck". 

§ 3 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1956 in Kraft. 
(2) Die erforderlichen Durchführungsbestimmungen er

läßt die Kirchenleitung. 

Das vorstehende von der. Synode am 15. Februar 1956 
und von der Kirchen!eitung am 17. Februar 1956 beschlos
sene Kir.chengesetz 'Wird. ver kündet. 

Lübeck, den 15. März 1956 
Die_ Kirchenleitung 

B. Meyer 
Senior 

Durchführungsbestimmungen 
zum Kirchengesetz betr. die Errichtung der Kreuz-Kirchengemeinde 

· Vom 14: März 1956 · 

Auf Grund des § 3 Absatz 2 betr. die Errichtung der 
Kreuz-Kirchengemeinde vom 17. Februar 1956 erläßt die 
Kirchenleitung die nachstehenden Durchführungsbestim
mungen: 

§ 1 
(1) Aus dem Kirchenvorstand cier Dom-St. Petri-Kfrchen

gemeinde scheiden die gewählten Kirchenvorsteher aus, 
die zu der Kreuz-Kirchenge:ineinde gehören. 



(2) ·Für die Auss.cheidenden bestellt die Kirchenleitung· stellten Stellvertreter endet, sofern sie nicht wieder ge-
_Stellvertreter gemäß Artikel 19 der Kirchenve'rfassung. · wählt w~rden, mit dem Zeitpunkt, zu dem die aus der 

(3) Der Kirchenvorstand der Dom-St. Petri-Kirchen
gemeinde ist bei der allgemeinenNeuwahl zu den Kirchen
vorständen am 3. Juni 1956 neu zu bilden. Die Amtszeit der 
im Kirchenvorstand verbleibenden Kirchenvorsteher und 
der gemäß Absatz 2 berufenen Stellvertreter endet, sofern 
sie _nicht wieder gewählt werden, mit dem· Zeitpunkt, zu 
dem die aus der Neuwahl hervorgehenden Kirchenvor- , 
steher in ihr Amt eingeführt werden. · 

§ 2 . 
(1) Die Zahlder gewähltenKirchenyorstehet der Kreuz

Kirchengemeinde wird bis zur· allgemeinen Neuwahl. zu 
den Kirchenvorständen am 3. Juni 1956 auf sechs fest-
gesetzt.. · • 

(2) Dem Kirchenvorstand der Kreuz:-KircheI;J.gemeinde 
gehören die. gewählten Kirchenvorsteher an, die gemäß § 1 
Absatz 1 aus dem Kirchenvorstand der Dom-St. Petri-Kir
cheng.emeinde ausscheiden. 

(3) Soweit die in Absatz 1 fe.stgesetzte Zahl von ge
wählten Kirchenvorstehern damit nicht erreicht ist, bestellt 
die Kirchenleitung Stellvertreter gemäß Artikel 19 der Kir-
chenverfassung. · . 

(4) Der Kirchenvorstand,der Kreuz-Kirch.engemeinde ist 
bei de~ allgemeinenNeuwahl Zt!·denKirchenvorständen am 
3. Juni 1956 neu zu bilden. Die Amtszeit der in Ab"satz 2 
genannten Kirchenvorsteher und der nad} Abs~i.tz ··3 be-

Neuwahl hervorgehenden Kirchenvprsteher in ihr Amt 
eingeführt werden. 

. § 3 

Die von den Kirchenvorständen der früheren Dom-
. Kirchengemeinde und St. Petri-Kirchengemeinde gewähl
ten Mitglieder der Synode bleiben bis zum. Ablauf ihrer 
Amtszeit im. Amt, und zwar die Synodalen Dr. Hübener 
und Igel als -Synodale der vereinigten Dom-St. P-etri-Kir
chengemeinde, die Synodalen Fey und Peeck: als Synodale 
der Kreuz-Kirchengemeinde. · 

§ 4-

(l) Das imBereich der.Kreuz-Kirchengemeinde l;>elegene · 
Grundvermögen wird Eigentum der Kreuz-Kirchen
·gemeinde. 

(2) Hinsichtlich des übrigen Vermögens findet eine 
Vermögensaus.etnandersetzung gemäß Artikel 9 Absatz 4 
der Kirchenverfassung statt. 

Die vorstehenden von der Kirchenleitung am 14. März 
1956 beschlossenen Durchführungsbestimmungen werden 
veröffentlicht. 

Lübeck, den 15'. März 1956 
Die Kirchenkanzlei 

Göbel 

Kirchengesetz 
betreffend die Errichtung der St. Stephanus-Kireheng~meinde 

Vom 17. Februar 1956. 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß ·Artikel 9 .in 
Verbindung mit Artikel 99 der Kirchenverfassung als Kir
_chengesetz beschlossen: ; 

§ 1 . 
(1) Von der St. Gertrud-Kirchengemeinde wird der bis

herige dritte Pfarrbe~irk abgetrennt uhd zu' einer· selb
ständigen Kirchengemeinde erhoben. 

(2) Pie ·Grenze zwischen der St. Gertrud-Kirchenge:. 
meinde und der neuen Kirchengemeinde wird durch eine 
Linie bestimmt, die ausgehend voin Ehrenfri~dhof entlang 
dem Geleise dß-r Hafenbahn nach Süden verläuft u.nd nörd-

. lieh der -Wesloer Landstraße endet. 
. § 2 

Die neue Kirehengemeinde erhält den Namen 
„St. Stephanus-Kirchengemei.nde in Lübeck". 

. § j . 
(1) Dieses .Gesetz tritt am· 1. April 1956 in Kraft. 
(2) Die erforderlichen Durchfuhrun_gsbestimmungen er

läßt die Kirchenleitung. 

Das. vorstehende von der Synode am 15. Februar 1956 
·und von der Kirchenleitung am 17. Februar 1956 beschlos
sene Kirchengesetz wird verkündet. · 

Lübeck, den 15. Mä:rz 1956 
Die Kirchenleitung 

B. Meyer 
Senior 

Durchführung~bestimmungen 

zum Kirchengesetz betr. die Errichtung 
der St. Stephanus-Kirche~gemeinde 

Vom 14. März 1956 

Auf Grund des § 3 Absatz 2 betr. die Errichtung der 
St; Stephan"us-Kirchengemeinde vom 17. Februar 1956 er.;. 
läßt die Kirchenleitung die nachstehenden Durchführungs-
bestimmung~n: · · 

§ 1 
(1) Aus ·dem Kirchenvorstand der St. Gertrud-Kirchen

gemeinde scheiden die gewählten Kirchenvorsteher aus, 
die zu der St. Stephanus-Kirchengemeinde gehören. 

(2) Für die Auss-cheidenden bestellt die Kirchenleitung 
Stellvertreter gemäß Artikel 19 der Kirchenverfassung. 

(3) Der Kirchenvorstand der St.Gertrud;.Kirchengemeinde
ist bei der allgemeinen Neuwahl zu den Kirchenvorstän
den am 3. Juni 1956 neu zu bilden. Die Amtszeit der im 
Kirchenvorstand verbleibenden Kirchenvorsteher und der 
gemäß Absatz 2. berufenen Stellvertreter endet, sofern sie 
nicht wieder gewählt werden, mit dem Zeitpunkt, zu dem 
die aas der Neuwahl hervorgehenden Kirchenvorstehe:r in 
ihr Ariit' eingeführt werden. 

. § 2 . 
· (1) Die Zahl der gew~,hlten Kirchenvorsteher der 
St. Stephanus-Kirchengemeifi'Cie wird bjs zur allgemeinen 
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Neuwahl zu den Kirdienvorständen am 3. Juni 1956 auf 
sechs festgesetzt. 

(2) Dem Kirchenvorstand der St. Stephanus-Kirchen
gemeinde gehören die gewählten Kirchenvorsteher an, die 
gemäß § 1 Absatz 1 aus dem Kirchenvorstand der St. Ger.:. 
trud-Kirchengemeinde ausscheiden. 

(3) Soweit die in Absatz 1 festgesetzte Zahl von ge- · 
wählten Kirchenvorstehern damit nitht erreicht ist, bestell_t 
die Kirchenleitung Stellvertreter gemäß Artikel 19 der Kir
chenverfassung. 

(4) Der Kirchenvorstand der St. Stephanus-Kirtjl.en
gemeinde ist bei der allgemeinenNeuwahl zu denKirchen
vorständen am 3. Juni 1956 neu zu bilden·. Die Amtszeit der 
in Absatz 2 genannten Kirchenvorsteher und der nach Ab
satz 3 bestellten Stellvertreter endet, sofern sie nicht wie-' 
dergewählt werden, mit dem Zeitpunkt, zu dem die aus 
der Neuwahl hervorgehenden Kirchenvorsteher in ihr 
Amt eingeführt werden. 

§ 3 
(1) Die vom Kirchenvorstand der St. Gertrud-Kirchen

gemeinde gewählten Mitglieder der Synode bleiben bis 



zum Ablauf ihrer Amtszeit als Synodale der St. Gertrud
Kirchengemeinde im Amt. 

(2) Der Kirchenvorstand der _St Stephanus-Kirchen
gemeinde wählt zwei Synodale. und zwar einen mit einer 
Amtszeit bis 1957, den zweiten mit einer Amtszeit bis 1960. 

(3) Das Geistliche Ministerium wählt einen weiteren 
Synodalen mit einer Amtszeit bis 1957. 

§ 4 
(1) Das im Bereich der St. Stephanus-Kirchengemeinde 

belegene Grundvermögen witd Eigentum der St.. Stepha
nus-Ki:rchengemeinde. 

(2) Hinsichtlich des übrigen Vermögens findet eine 
Vermögensauseinandersetzung gemäß Artikel 9 Absatz 4 
der Kirchenverfassung statt. 

Die vorstehenden von der Kirchenleitung am 14. März 
1956 beschlossenen Durchführungsbestimmungen werden 
veröffentlicht. 

Lübeck, den 15. März 1956 
Die Kirchenkanzlei 

Göb el 

Beschluß betr. Grenzberichtigung 
zwischen der St. Lorenz.;Kirchengemeinde und der_Paul~Gerhardt-Kirchengemeinde 

Vom 14. März 1956 

Die Kirchenleitung hat nach Anhörung der beteiligten 
Kirchenvorstände auf Grund von Artikel 9 Absätz 2 der . 
Kirchenverfassung beschlossen: 

linie der Autobahn ab nordöstlich des Steinraderdamm,es 
verläuft. 

§ 2 

§ 1 . Dieser Beschluß. tritt am 1. April 1956 in Kraft. 

(1) Die im Kirchengesetz betr. Bildung der Paul-Ger
hardt-Kirchengemeinde vom 24. ·März 1954. (Kirchliches 
Amtsblatt Seite 3) festgestellte Grenze zwischen der 
St. Lorenz-Kirchengemeinde· und · der Paul-Gerhardt-Kir
chengemeinc:ie wird geändert. 

Der vorstehende in der Sitzung der Kirchenleitung vom 
14. März 1956 gefaßte.Beschluß wird ·yeröffentlicht. 

Lübeck, den 15. März 1956 
(2) Die Grenze wird d,urch eine Linie bestimmt, die süd

westlich der Schönböckener Straße und von der Schnitt-

III. Bekanntmachungen 

Aufteilung der Pfarrbezirke der 

Die Kirchenkanzlei 
Göbel 

St. Johannes"'.'Kirchengemeinde lübeck-Kücknitz 

1. Pfarrbezirk 
(Pastor Benke) 

Ackerweg 
Am Moor 
.Brachweg 
Bültwisch 
Buurdiekstraße 
Diemengang 
Dummersdorf, Alt
Dummersdorf Feld 
Dummersdorfer Scheide 
Dummersdorfer Straße 
Dummersdorfer Weg 
Ernteweg 
Forstort Waldhusen 
Gerstenfeld 
Haferkoppel 
Heidelbergweg 
Heimgasse 
Hirtenbergweg 
Hudestraße 
J osephstraße 
Kirchplatz 
Kleinsee 
Knickwßg 
Kornweg . 
Kückrtitzer Bahnhof 
Kücknitzer Hauptstraße 
Kücknitzer Weg 
Masurenstraße 
Mohnsteg 
Neuenteilsredder 
Ostpreußenring 
Pöppendorf 
Redderkoppel 
Rehsprung (ungerade Nummern) 

Roggenfeld 
Roter Hahn 
Römintenweg 
Saatweg 
Samlandstraße 
Schmiederedder 
Schnitterweg 
Solmitzstraße 
Straßenfeld 
Trakehnenweg 
Travemü:rider Landstraße 

(ab 207 .·bzw. 240) 
Vorderste Fichteln 
Waldhusener Weg 
Wischhofweg 
Wilhelms-Hof 

2. Pfarrbezirk 
(Pastor Paucke) 

Altherrenwyk 
Am Kücknitzer Sandberg 
Bäcketeistraße 
Birkenweg 
Bornkoppel 
Brennerstraße 
Dockstraße 
Eisenbahnstraße 
Eisenstraße 
Erzstraße 
Ewersstraße 
Flenderplatz 
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Flenderstraße 
Friedrich-Ewers-Straße 
Gichterstraße 
Güldene Straße 
Farnstieg 
Hochofenstraße 
Kastanienstraße 
Kokerstraße 
Kr11mmer Weg 
Kücknitzer Sandberg, Am 
Kupferstraße 
Linden weg 
Lupinenweg 
Mühlenhörn 
Mühlensteig 
Rehsprung (gerade Num~ern) 
Roggenstieg 
Sandwich 
Schlosserstraße 
Schmelzerstraße 
Seelandstraße 
Silberstraße 
Ulmen weg 
Werkstraße 



St. Aegidien 

Kirchenvorstandswahl 1956 

Die Kirchenleitung hat gemäß Artikel 18 Absatz 4 der 
Kirchenv~rfassung als Wahltag für die Neuwahlen zu den 
Kirchenvorständen im .Jahre 1956 

Sonntag, den 3. Juni 1956, 
bestimmt. 

Lü~eck, den 15. März 1956 
Die Kirchenkanzlei 

G öb el 

IV. ~irchliche Organe 

Kirchenvorstände 

Luther 

Aus dem Kirchenvorstand ist q.usgeschieden: Studien
rätin Helene Lütge, als Stellvertreter in-den Kirchen
vorstand ist berufen: Clara Bessau. 

Aus dem Kir.chenvorstand ist ausgeschieden: Prosek
tor Dr. med. habil. Ernst .Jeckeln, als Stellvertreter in 
den Kirchenvorstand ist berufen: Buchh,alter Albert 
Schleuß. 

V. Personalnachrichten 

Kirchendiener 

Die Amtsbezeichnung Kirchenvogt erhielt der Kir
chendiener Richard Duske - St. Markus-Kirchen

gemeinde. 

VL Mitteilungen 

Zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der freien den Vorsitzenden des Selbsthilfeausschusses Lübeck, 
Wohlfahrtsverbände in Lübeck und zum geschäftsführen- ;r<:reisausscb.uß der Hilfsgemeinschaft Schleswig-Holstein, 

wurde Pastor Dr: Walter Lewerenz gewählt. 

Das kirchliche Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Herausgeber: Kirchenleitung .der evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck.· 




